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^Begriff und kurze Geschichte der lateinischen
Kirchensprache.

Die lateinische Sprache ist in der katholischen Kirche des Abend-

landes im Gebrauch: 1) für die heiligen Schriften des Alten und Neuen

Bnndes in dem authentischen Texte der lateinischen Vulgata; 2) in der

Liturgie; 3) im geistlichen Geschäftsverkehr der kirchlichen Zentralbehöc-

den; 4) bei dem wissenschaftlichen Lehrvortrage.
Unter Kirchensprache oder liturgischer Sprache im engeren Sinne

versteht man nach dem herkomme» eine fremde oder ausgestorbene

Sprache, deren sich die Kirche bei ihren gvttesdienstlichen Handlungen
bedient. Die liturgische Sprache war in der ersten christlichen Zeit die

herrschende Landessprache; als Landessprachen Ware» zur Zeit der

Gründung der christlichen Kirche herrschend : die griechische, die lateinische

und die shro-chaldäijche. welche schon durch die Überschrift des Kreuzes

auf dem Berge Golgotha gleichsam zur liturgischen Sprache geheiligt
worden waren.

Im Abendlande insbesondere war die lateinische Sprache die

herrschende, und nur diese Sprache konnte als Kirchensprache des Abend-

landes auch aus praktischen Gründen in Betracht kommen, da die

Sprachen der von den Römern besiegten Völker mehr oder weniger noch

nnausgebildet waren, ganz abgesehen von den zahlreichen Dialekten

(Mundarien), die in einzelnen Gegenden fast ausschließlich in Übung

waren. Ebenso wie heute die Zentralregierung eines gemischtsprachigen

Landes nicht nur in Rücksicht auf die Verschiedenheit der Sprache selbst,

sondern auch in Rückchsicht auf die mehr oder minder zahlreichen, von
einander mehr oder weniger abweichenden Dialekte eine gemeinsame

Staatssprache mindestens für den Verkehr der Staatsbehörden unter
linander benötigt, ebenso trat auch an die katholische Kirche schon früh»
zeitig das Bedürsuis heran, eine geeignete liturgische Sprache sich zu
sichern. Dies ist in möglichster Kürze und Verständlichkeit ausgedrückt
der historische (geschichtliche) Grund der Annahme der lateinischen

Sprache als Kirchensprache in der abendländischen Kirche. Daß aber

die Kirche auch heute noch auf der Beibehaltung der lateinischen

Sprache als Kultsprache besteht, ja heute noch viel mehr als in den

Anfangsstadien ihrer Ausbreitung einer gemeinsamen Kultsprache
bedarf, dürfte jedem Unvoreingenommenen aus den im folgenden ange-
führten Gründen wohl klar werden.

Wir bemerkten, daß jede Staatsverwaltung eines national
gemischten Reiches einer gemeinsamen einheitlichen Sprache für den

Verkehr der Zentralbehörden bedarf, um ihren Aufgaben in vernünftiger,



—s—

natürlicher Weise gerecht werden zu können. Wo in aller Welt existiert
aber ein Reich, das so viele Nationen, so viele Sprachen umfaßt als

tie katholische Weltkirche? Wenn gerade in Staaten, die an der Spitze
der nationalen Bewegung stehen, die Zentralbehörden im Verkehre mit
den Behörden anderssprachiger Reichsteile (wie z. B. in Deutschland,

in N cdamerika rc.) nur in einer gemeinsamen Staatssprache Verkehren,

so kann man es vernünftiger Weise wohl auch dem Papste nicht ver»

Übeln, wenn er und die unter seiner Leitung stehenden Zentralbehörden der

Kirche mit den Bischöfen in Italien, Österreich-Ungarn, Teutschland,
Frankreich, Spanien, Nußland, der Schweiz, Englaud. in Nord- und

Südamerika, in Afrika und Asien, in Australien usw. in einer allen

Bischöfen und den andern kirchlichen Behörden der ganzen Welt ver-

ständlichen gemeinsamen Sprache wenigstens in offiziellen (ämtlichen)

Angelegenheiten Verkehren.

Wenn wir das Gesamtgebiet des kirchlichen Amtsver chrs über-

blicken, so finden wir drei Hauptabteilungen desselben: 1. Berhand-

lungen bei der höchsten kirchlichen Autorität und den ihr unmittelbar
angehörenden Behörden. (Akten der Konzilien; päpstliche enzhklische

Schreiben; Bullen; Breven; diplomatische Verhandlungen; Konkordate

und Konventionen; Erlasse uud Entscheidungen päpstlicher Kongrc-
gationen und Gerichte). 2. Internationaler Verkehr von Bischöfen, geist»

lichen Behörden und einzelnen Personen in kirchlichen Angelegenheiten
mit geistlichen Behörden und Personen, die einer anderen Nationalität
angehören. 3) Der Amtsverkehr zwischen Behörden und einzelnen Per-
so'èn, welche derselben Nationalität i Kirchenprovinz und Diözese)

angehören.
Bei den zwei ersten der angeführten drei Abteilungen des kirch-

lichen Amtsr erkehrs ist die Anwendung und Beibehaltung der lateinischen

Sprache durch die Natur der Sache herbeigeführt. „Es ist hier", so

führt Karl Zelt im „Katholik" (Jahrg. t869, S. 323 u. 324) aus,

„ein gemeinsames und allgemein bekanntes Organ der Mitteilung nötig;
ein solches hat man an der lateinischen Sprache, und es wäre gewiß

nicht zu rechtfertigen, wenn man hierin von der traditionellen viel-

hundertjährigen Übung abgehen wol te." Bei der dritten Abteilung
könnte man meinen, der durchgängige Gebrauch der betr. Nationalsprache
sei auch für den kirchlichen, ebenso wie für den übrigen außerkirchlichen

Geschäftsverkehr, angezeigt. Es ist jedoch hier eine Unterscheidung zu
machen. Bei demjenigen Teile des kirchlichen Geschäftsverkehrs, welcher
die nicht Latein verstehenden Gläubigen oder das gesamte Publikum
berührt, wird der Gebrauch dcr Nationalsprache am Platze sein. Anders
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aber verhält es sich mit dem Geschäftsverkehr der geistlichen Behörden

und Personen unter sich und bei solchen Aktenstücken, von welchen nicht

bloß innerhalb der betr. Nationalität, sondern unter Umständen auch

bei katholischen kirchlichen Behörde» und Personen anderer Nationalitäten

Gebrauch zu machen ist swie Tausscheine, Dimissoriale, literas korwàe
u. dgl.). Daß bei dieser letztern Klasse von kirchlichen Urkunden und

Aktenstücken die lateinische Sprache die zur Anwendung geeignetste ist,

kann keinem Zweifel unterliegen. Geht man überhaupt und im allge»

meinen von dem gewiß richtigen Grundsatz aus, daß im Interesse der

kirchlichen Einheit die allgemeine i nd gemeinsame lateinische Kirchen-

spräche möglichst festzuhalten und in Übung zu halten ist, so wird man
die Anwendung derselben auch bei dieser zuletzt genannten Abteilung
des kirchlichen Geschäftsverkehrs möglichst erweitern und begünstigen,
und den Gebrauch der Nationalsprache nur da eintreten lassen, wo das

Bedürfnis des allgemeinern Verständnisses dies erfordert.

Sogenannte lebende Sprachen, welche noch in der Ausbildung
begriffen und noch nicht zu festen Gliederungen krystallisiert sind, eigne

sich, wie bereits angedeutet, von vorneherein nicht für die Liturgie,
welche feststehender, bestimmter Formen bedarf, umsomehr als die

Liturgie als Hauptquelle der Tradition für alle Zeiten ein vorzügliches

Argument für die Glaubenssätze bildet. Das Lateinische war, nachdem

es zu einer klare», besonders der Gesetzgebung dienenden Sprache aus»

gestaltet worden war, die geeignetste Sprache für die Kult- und Gesetz-

gebungszwecke der katholischen Kirche, wegen seiner bestimmten Regeln
und festen Formen und der g.nau umschriebenen Bedeutung der Worte.
Dies bewog die Kirche, die alte, nunmehr „tote" Sprache, wie sie schon

früher die ehrwürdige Hülle der Liturgie gebildet, auch fürder als
Kultsprache festzuhalten. Die gleichen Gründe sachlicher Natur
bewogen zu gleichem Vorgehen die Griechen, unierte wie nichtunierte,
indem sie für die Liturgie das alihellenische Idiom beibehielten, wäh-
rend sich die Volkssprache schon zum Neugriechischen ausbildete; ähnlich

handelten die Armenier, Syrer, Abessinier und die arabisch redenden

Aegypter. Alle katholischen Völker hielten es sozusagen für selbstver-

stündlich, daß die Sprache des Alltagslebens für den Dienst Gottes und
die mittlerische Tätigkeit der Stellvertreter Christi sich nicht gezieme,

daß man. wenn man vor Gott hintritt, mit dem profanen Kleide auch

die gewöhnliche Umgangssprache ablegen müsse, und daß die festen

Normen der Liturgie wie der kostbare Schatz des Glaubensinhaltes nicht
dem Schwanken und Wechsel einer lebenden Sprache ausgesetzt

sein dürfen. X. II.
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